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Mstollc
zu den Sitzungen des 6b. Rheinischen provinzwllandtagez.

Zrste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Rathauses in Barmen,

Montag, den 25. Juni 1923.

Nach dem in der Antoniuskirche für die Abgeordneten des katholischen, in der Friedens-
lirche für die Abgeordneten des evangelischen Bekenntnisses abgehaltenen Gottesdienste
versammeln sich die Mitglieder des auf heute einberufenen 66. RheinischenProvmzmIIandtags
gegen 2 Uhr im Sitzungs aale des Rathauses. , ^ m . .

Der Staatstommissar, preutz. Minister des Innern, Seveung, eröffnet den,Provmz,al-
landtag mit einer Ansprache. (Vergleiche den stenographischenBericht.)

Als das an Jahren älteste Mitglied des ProvmzmIIandtags wird der Abgeordnete Kra -
Winkel aus der Reihe der Anwesenden ermittelt. Der Abgeordneteübernimmt als Alterspräsident
den Vorsitz mit einer Ansprache(vergl. stenographischen Bericht) und beruft die beiden jüngsten
Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten Knab und Frau Appel. als Schrift¬
führer und Stimmzähler. ...., ,, ,,.. , . ^ ..,. .

Bei der auf Anordnung des Altersprä, ldenten stattfindenden Auszahlung des
Piovinziallandtags ergibt der Namensaufruf die Anwesenheit von 108 Mitgliedern und dannt

die VeschluMhigkeit wsselben.^ ^^ ^.^ ^^^,^,^^ .^ ^^^^., ^ ß 32 der Pro-
uinzialordnung zur Wahl eines Vorsitzenden zu schreiten m.««^.n««^^.

Auf Vorschlag aus dem Hause wird der Vorsitzende des letzten Provinziallandtags,
Abgeordneter Dr. Zaires durch Zuruf wiedergewählt.

Mf wette? Vmschla^a7s^dem"'Hause werden als stellvertretende Vorsitzende zu gleichen
Wiedergewähltund der Abgeordnete Dr. 2a aßen

neugewählt.

Der A^H?^ den Vorsitz, dankt dem Alterspräsiden¬
ten für di?umsichtige GesäKftsführung und den beiden Schriftführern für ihre Mitwirkung

" derselben Ansprache an das Haus. (Vergl. den stenographischenBericht.)
Auf Vor cklaa des Aeltestenrats werden die im letzten Provinzialland ag tätigen Bei¬

sitzer. Stedman und Weyers durch Zuruf wiedergewählt,der
Abgeordnete Knab neugewählt.

VeMt^r^d1e"Ne?e Sitz?/sind" die AbgeordnetenElfes und Knab. ^
Dekors tzndm?^ Mitteilung daß der 66. Rheinische Pro-

vin,iall^dta^ s ck durm die WM seines Vorstandes zu ammengesetzt habe. .

''" A^uße? ä Vsitz7nd7n^des" Provinziallandtags sind bis jetzt ausgewiesen die A ge-
ordneten Andres iKreinnacl,) v Vruchhau en, Dr. Krebs, Dr. Kotigen,
Dr Saaben und Wassra ' Zur Freude des Hauses sind die Abgeordneten Andres,
v Bruckbausen und Dr Saaßen anwesend. Der Vorsitzende gedenkt in besonders herz¬
lichen Worw dem Gefängnis im Maria-Hilf-Krankenhaus '« Neuen-
«?,.^^^pn Us^ Der Provinziallandtag entbietet dem geschätzten
Utarb^ Wunschebesten Wohlergehens und baldiger Rück-
lehr in die Freiheit.
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Seit der letzten Tagung sind die Abgeordneten Schür ho ff, Dr. Hentzen und
Dannich gestorben. Die Versammlung ehrt das Andenken an die Verstorbenendurch Erheben
von den Sitzen.

An Stelle der Ausgeschiedenen sind in das Haus neu eingetreten die AbgeordnetenSchu¬
macher (Sterkrade), Vellscheidt (Homberg) und F renken (Düren). Der Vorsitzende heißt
die neuen Mitarbeiter herzlich willkommen.

Vom 64. Provinziallandtag sind nachstehende Anträge der Fraktion der K. P.D. über¬
wiesen worden:

Antrag 1. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Um eine vollständige Verschuldungder Beamten, Angestellten und Arbeiter der Provin-

zialverwaltung, bei Ceburts-, Todes- und Unglücksfällen in ihren Familien zu verhüten, wird
eine Notstandsbeihilfe gewährt. Zu diesem Zwecke wird für das laufende Rechnungsjahr vor¬
läufig eine Summe von 10 Millionen Mark bewilligt.

Die Notstandsbeihilfe hat nicht den Charakter einer Unterstützung. Sie kann den Beamten,
Angestellten und Arbeitern in den obengenannten Fällen auf Antrag bis zur vollen Höhe der
entstandenen Unkosten durch Beschluß des Provinzialausschusses genehmigt weiden. Die Ge¬
währung erfolgt rückwirkendvom 1. April 1922.

Antrag 2. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Mit Wirkung vom 1. Dezember 1922 werden den Beamten, Angestellten und Arbeitern

der Provinzialverwaliung, die mindestens2 Km (Luftlinie) von der Dienststelle entfernt wohnen,
die Straßen- und Eisenbahnfahrtlosten erstattet.

Antrag I. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Der im Haupt-Haushaltsplan zur Bestreitung außerordentlicher Mehrausgaben vorge¬

sehene Betrag wird um 2 Millionen Mark erhöht zur Schaffung eines Fonds bei den Provin-
zial-Hebammenlehranstaltenzu Köln und Elberfeld zwecks Beschaffung von Wäsche für die in
diesen Anstalten geborenen Kinder der bedürftigen ehelichenund unehelichen — Mütter.

Antrag 4. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Zahl der schulpflichtigen Zöglinge in den Klassen der Provinzial-Fürsorgeerziehungs-

anstalten darf die in den preußischen Bestimmungen .für die Hilfsschulen festgelegte Höchstzahl
nicht überschreiten, gegebenenfallssind ab 1. April 1923 neue Klassen einzurichten.

Antrag 5. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Die Arbeitspriimien der Fürsorgezüglingewerden in einer der Markentwertung entsprechen¬

den Höhe neu festgesetzt und bei weiterer Teuerung, gemäß der Lohnsteigerungder Provinzial-
arbeiter, erhöht.

Antrag 6. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Zum Ausbau der in den Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstalten sich befindlichenBiblio¬

theken werden jeder Anstalt 200 000 Mark und'zur Beschaffungeines zeitgemäßen,künstlerischen
Wandschmucks für die Aufenthaltsräume der Zöglinge je 100 000 Mark bewilligt. Ueber die
Art der anzuschaffenden Bücher bestimmt der Direktor gemeinsam mit dem Betriebsrat der
Angestelltenund Beamten der Anstalt.

Antrag ?. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Das Reglement über die Aufnahme und Entlassung der der Fürsorge des Rheinischen

Provinzial- (und Landarmen-) Verbandes anheimfallenden Geisteskranken,Idioten, Epilep¬
tischen, Taubstummen und Blinden in und aus öffentlichenund privaten Anstalten, sowie über
die Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung der Rheinischen Provinzial-Heil- und Pflegean-
stalten,

wird im § 25 wie folgt abgeändert:
„Die Pflege der Kranken in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt erfolgt nach einer

Klasse. Darüber hinaus kann der Provinzialausschuß eine bessere Verpflegung gewähren, wenn
der Gesundheitszustanddes Pflegliugs dies erfordert, oder die Unterbringung in kleinerem
Raume anordnen, wenn der Gemütszustand des Kranken dies notwendig macht. Beide Ver¬
günstigungen können nur auf Grund ärztlichen Urteils genehmigt weiden und sind unentgeltlich,
wenn die Angehörigen des Kranken Bedürftigkeit nachweisen. Dem ärztlichen Antrag an den
Provinzialausschuß sind die Kranlenpapiere beizulegen."

im § 27 b abgeändert wie folgt:
Freistellen werden verliehen:

o) im Interesse solcher Kranken oder Angehörigen, welche wegen ihrer Lebensverhältnisse die
öffentlicheArmenpflege rechtlich nicht in Anspruch nehmen tonnen, jedoch ein relativ so
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geringes Einkommen nachweisen, daß eine ganze oder teilweise Freistelle berechtigt erscheint.
Die Bewilligung und die Festsetzung der Dauer und des Umfanges der Freistelle (unter b)
erfolgt — nach Vorlage des Familien- und Einkommensnachweises — durch den Provin¬
zialausschuß."

Antrag 8. Der Provinziallandtag wolle beschließen: >
Der Provinzialausschuß wird beauftragt, Antragen auf Verlauf von Provinzialgelände

an Privatpersonen nicht mehr stattzugeben.
Antrag 9. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
Zweäs Umgestaltung der Lehrpläne der Provinzial-Taubstummen- und Blindenanstalten

im Sinne moderner Tchulbestrebungen wird für jede Tchulgattung eine Kommission gewählt. Ied^
Kommission besteht aus drei Vertretern der Lehrerschaft, einem Vertreter der Direktoren
und je einem Vertreter der Fraktionen des Provinziallandtages. Das Ergebnis ihrer Beratung
wird dem Provinzialausschuß zur Beschlußfassung vorgelegt.

Feiner die Anträge der Verwaltungsoberinspeltoren Beckers hoff und Peruche von
der Hauptverwaltung auf Rückdatierung ihrer Beförderung vom 1. Januar 1922 auf deir
1. April 1920.

Neu eingegangen sind die nachstehenden Abänderungsanträge der Fraktion der K.P.D.
Abändern ngsanträge

zu dem Antrage des Provinzialausschusses, betreffend die Abänderung der Bedingungen für die
Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalten.

Der Provinziallandtag wolle beschließen:
§ 2, 1 2 ist zu streichen,

1 c „und gute" ist zu streichen,
§ 5, Absatz 1 nach „können" ist einzufügen:

„auf Beschluß des Aerztekollegiums,"
§ ?, Absatz 2 wie folgt abzuändern:

„Bei Unterlassung einer Ratenzahlung infolge später eintretender nachweisbarer Zahlungs¬
unfähigkeit der Schülerin ist die weitere Teilnahme am Kursus schulgeldfrei."

Abänderun gsantrag
zum Antrag, betreffend die Befugnis des Provinzialausschusses zur Veräußerung von Grund¬
stücken und Immobiliarrechten:

Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Der Provinzialausschuß wird bis auf weiteres ermächtigt, Grenzstreifen-Grundstücke bis

zu einem Morgen selbständig zu veräußern, sofern die Provinzialverwaltung sie nicht pro¬
duktiv verwenden kann oder die Verwaltungskosten bzw. die mit dem Grundstück verbundene
Unterhaltungspflicht usw. das Erträgnis aus dem Besitze überschreitet."

Der Aeltestenrat schlägt vor, in der Bezeichnung der Fachausschüsseeine Aenderung dahin
eintreten zu lassen, daß der bisherige

Fachausschuß 2 2 als Fachausschuß 2
2b „ „ 3

Fachausschuß 3 als Fachausschuß 4

bezeichnet wird unter Beibehaltung des bisherigen Geschäftsbereiches.
Im Einvernehmen mit dem Aeltestenrat schlägt der Vorsitzende vor, nach der Eröffnungs¬

sitzung um 4 Uhr zu einer zweiten Vollsitzung zusammenzutreten zur Entgegennahme des Berichts
des Landeshauptmanns und Beschlußfassung über die geschäftliche Behandlung der Vorlagen.

(Schluß der Sitzung 3 Uhr 35 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. ______________ W. Elfes. Knab.

Imitt Bitzung
im Sitzungssaale des Rathauses in Barmen, Montag, den 25. Juni 1923.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 4 Uhr 25 Minuten. Schriftführer sind die Abge¬
ordneten Elfes und Knab.

Eingegangen sind nachstehende Anträge:
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1. Der Fraktion der V.S.P.D.
») Um die Arbeiterschaftbei der Ausführung der Fürsorgeerziehung gebührend zu beteiligen,

sind für die Folge Arbeiter und Arbeiterinnen und deren Vertreter in erster Linie als
Fürsorger zu bestellen. Die Gewerkschaften aller Richtungen sind zu geeignetenVorschlägen
aufzufordern, bei denen auf das religiöseBekenntnis Rücksicht zu nehmen ist. Sofern nach
dem Inkrafttreten des Reichsjugendwohlfehrtsgesetzesdie Jugendämter die Tätigkeit der
Fürsorger übernehmen,soll der Landeshauptmann den Wunsch äußern, daß die Arbeiterschaft
bei der Fürsorgetätigkeit in erster Linie zur Mitwirkung heranzuziehenist, soweit nicht die
Beamten und Beamtinnen des Jugendamtes die Arbeiten erledigen.

b) Die Provinzialverwaltung stellt zum 1. 10. 23 vier Fürsorgeinspeltoren und eine Inspet-
torin ein. Jeder dieser Inspektoren bearbeitet einen noch festzulegendenTeil der Rhein¬
provinz. Die Infpektorin hat alle weiblichenZöglinge, die in Stellen untergebracht sind,
zu betreuen. (Sie nimmt ihren Sitz im Mittelpunkt der Rheinprovinz.) Den Aufgaben»
kreis stellt der Provinzialausschuß nach Anhörung der Provinziallommissionfest.

c) Der Provinziallandtag ersucht die Provinzialverwaltung dahin zu wirken, daß Zöglinge
in die in einigen privaten Fürsorgeanstalten im Keller liegenden „strengen Arrestzellen"
nicht mehr eingesperrt werden.

2. Anfrage der V. S. P. D.
Wie weit ist die Regelung unseres Antrages betreffs Abschaffungder Prügelstrafe in

den Fürsorgeanstalten gediehen?
3. Antrag des Abgeordneten v. Stedman u. a.
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, die Reichsregierung zu ersuchen, bei Beratung

des neuen Weinsteuergesetzesdafür einzutreten, daß aus den Erträgen der Weinsteuer der zur
Hebung und Förderung des Weinbaues vorgesehene Betrag erhöht wird.

Die Träger der Schädlingsbekämpfungsind neben den Weinbauverbänden und Vereinen
in erster Linie die Weinbauwanderlehrer.

Die finanzielle Lage der Provinz erfordert, daß die Vesoldungsverhältnisseder Weinbau¬
wanderlehrer so geregelt weiden, daß ein Drittel aus Staatsmitteln, ein Drittel aus Reichs-
mittein, und zwar aus den Erträgen der Weinsteuer, ein Drittel aus provinziellen Mitteln
bestlitten wird."

Diese Anträge bzw. Anfrage gehen an die zuständigen Fachausschüsse.
Der Provinziallandtag nimmt den Bericht des Landeshauptmanns zum Haushaltsplan

der Provinzialverwaltung nebst den Einzelhaushaltsplänen für das Rechnungsjahr 1923 ent¬
gegen.

Der Vorsitzende macht Mitteilung darüber, welchen Fachausschüssendie einzelnen Vorlagen
der Verwaltung und die aus dem Hause gestellten Anträge überwiesenwerden sollen.

Die nächste Vollversammlung wird auf Dienstag Vormittag 19 Uhr mit der nach¬
stehenden Tagesordnung anberaumt:

^. Vorlagen des Provinzialausschusses.
1. Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung nebst Einzelhaushaltsplänen für das

Rechnungsjahr 1923 und Vorbericht hierzu.
2. Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisseder Provinzialverwaltung für das

Rechnungsjahr1921.
3. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Ablauf der Dienstzeit des

Landesbaurats Va I tzer.
4. Vencht und Antrag des Provinzialausschussesüber die Bestimmung der pensionsfäbigen

Dienstzeit des Landesbaurats Hirschhorn.
5. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Herausgabe eines „Hand¬

buches der RheinischenProvinzialverwaltung".
6. Vencht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Befugnis des Provinzial¬

ausschusses zur Veräußerung von Grundstücken und Immubiliarrechten.
?. Vencht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendVerlängerung der Geltungsdauer

des Reglements für tue Verteilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. 6. 1902
an lelstungsichwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten.

8. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Erhöhung der Veteiligungs-
summe an der Rheinischen Wohnungsfürsorge G. m. b. H
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9. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Verteilung der Iuwachseinnah-
men des Rhein-Weser-Kanals.

10. Bericht und Antrag des Piovinzialausschusses,betreffend Bewilligungen aus Titel V ^
des Haushaltsplanes über Kunst und Wissenschaft für das Rechnungsjahr 1923.

11. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Satzung des Landesarbeits- und
Veiufsamts der Rheinprovinz.

12. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung der Satzung und Er¬
höhung des Stammkapitals der Provinzial-Lebensversicherungsanstalt.

13. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, .betreffendAenderung der Bedingungen für
die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalten.

14. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Verbesserungder maschinen¬
technischen,insbesondereder wäimewirtschaftlichen ^Anlagen in den Provinzialanstalten.

15. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Ankauf des Eutshofes der ehe¬
maligen Irrenanstalt St. Thomas in Anbernach und Ausbau desselben.

16. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aufhebung der durch die Dota-
tionsgesetzgebungdem Piovinzialverband überwiesenen sog. Staatsnebenfonds.

17. Bericht'und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Verminderung und ander¬
weitige Einteilung der Landesbauämter in der Rheinprovinz.

18. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Aenderung des ß 3 der Bestim¬
mungen vom 2. Juni 1894 über die Unterstützung des Gemeinde- und Kreiswegebaues.

19. Bericht des Provinzialausschusses,betreffend die im Rechnungsjahre 1922 bewilligten
Beihilfen zum Gemeinde- und Kieiswegebau.

20. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Hilfswerk für notleidende neben¬
bahnähnlicheKleinbahnen.

21. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendBeteiligung der Rheinischen Pro-
vinzialverwllltungan einer zu errichtenden Aktiengesellschaftzum Betrieb von Steinbrüchen.

22. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Errichtung einer landwirtschaft¬
lichen Schule im Kreise Düren und Uebernahme der mit den LandwirtschaftsschulenBit-
bürg und Kleve verbundenenlandwirtschaftlichenSchulen auf die Landwirtschaftskammer.

23. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Beteiligung des Provinzialver-
bandes an den Hilfsaltionen für die unwettergeschädigtenGemeinden der Kreise Rhein»
buch und Wetzlar. ' '

24. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Versetzung des Landesmedi-
zinalrats Dr. Rönsberg bei der Lcindesversicherungsanstalt„Rheinprovinz" in den

25. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die Ausgabe von Meinprovinz-
Anleihescheinen. ^

26. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend Kündigung von Provinzial-
anleihen.

27. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses.betreffend Erlaß einer Gebührenordnung
für das Landesarbeits- und Verufsamt der Rheinprovinz.

28. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Nüsübernahme des im Jahre
188? dem Kreise Wetzlar zur Verwaltung und Unterhaltung übergebenen Straßennetzes.

29. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendEingabe der Straßen- und Klein¬
bahnen bezüglich Aenderung der Straßenbenutzungsverträge.
L Die gemäß Beschlußdes 64. Provinziallandtages überwiesenen Anträge der Fraktion

K.P.D. und der VerwaltungsoberinspeNorenBeckershoff und Peruche. (Vergl. das Pro-
koll der 1. Vollsitzung). ,„ ..««...

(Schluß der Sitzung 5 Uhr 45 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftfühl«:
Dr. Iarres. W. Clfes. Knab.
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DM Bitzmg
im Sitzungssaale des Rathauses in Barmen, Dienstag, den 26. Inni 1923.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 10 Uhr 20 Minuten.
Die Protokolle der 1. und 2. Vollsitzung liegen auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind die Abgeordneten v. Steoman und Meyers.
Der Vorsitzendemacht folgende geschäftliche Mitteilungen:
Die Fachausschüsse haben sich gestern zusammengesetzt.(Vergleicheden stenographischen

Bericht.)
Eingegangensind die nachstehenden Anträge der Fraktion der V. S. P. D.:

Der Provinziallandtag beschließt:
Hu dem § 8 der Aufnahmebedingungen für die Hebammenschülerinnenwird folgender

Absatz hinzugesetzt:
„Diese Bestimmungenfinden auf Schülerinnen, die eine Freistelle erhalten, leine Anwen¬

dung. Die für diese Schülerinnen erforderlichenKleider und die Wäsche sind aus Provinzmitteln
bereitzustellen."

Der Antrag wird mit Nr. 13 der Tagesordnung verbunden.
Die Fraktion der V. S. P. D. beantragt erneut:
„Die Provinz erläßt für die Lehrkörper aller Provinzial-Lehranstalten eine zeitgemäße

Dienstanweisungentsprechend den Grundsätzendes Min. Erl. (K. M V.) vom 20. 9. 1919 unter
Mitwirkung der Lehrerkammer. Der Antrag ist dem Provinzialausschuß zur sofortigen Be¬
schlußfassungund Ausführung zu überweisen."

Der Antrag wird dem Provinzialausschuß überwiesen.
Nach einem Beschlußdes Aeltestenrats werden sämtliche Gegenständeder heutigen Tages¬

ordnung miteinander verbunden. ' l ,
Das Haus tritt in die allgemeine Besprechung ein. Im Laufe derselbenwerden nach

stehende Anträge gestellt:
I. Anträge der Fraktion V. S. P. D.
1. „Der Provinziallandtag wählt eine 10 gliedrige Vüchereitommission,die die Aufgabe

hat, die BüchereiensämtlicherAnstalten durchzuprüfenund über Neuanschaffungenund Ausmer¬
zung von Büchern zu entscheiden."

2. Antrag: Betrifft VlindenwesenTitel IV Nr. 6 (Ausgabe).
„Der Provinziallandtag beschließt die im Etat der Blindenanstalten eingesetzte Summe fül

Bücherei, Zeitschriftenund Lehrmittel von 2 170 000 Mark auf 5 500 000 Mark zu erhöhen."
II. Anträge der Fraktion 5t. P. D.:
1. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Um die an den Provinzialanstalten tätigen Handwerkerden Pflegern gleichzustellen bei

ihrer Uebernahmeins Veamtenverhältnis erfolgt diese nach sieben Jahren. Das Besoldungsdienst¬
alter usw. der bereits ins Beamtenverhältnis übernommenen Handwerker ist entsprechend abzu¬ändern."

2. Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Der Provinzialausschuß wird beauftragt, die Einrichtung „weltlicher" Fürsorge-Er¬

ziehungsanstalten in Angriff zu nehmen, damit beim Inkrafttreten des Neichs-Iugendwohl-
fahrtsgesetzes Anstalten vorhanden sind, in welche die Uebelführung der in Frage kommenden
Schüler stattfinden kann. Dem nächstenProvinziallandtag ist von den ausgeführten Vorberei¬
tungen Kenntnis zu geben."

Diese Anträge gehen an den Fachausschuß II.
Sämtliche auf der Tagesordnung verzeichnetenVorlagen weiden den zuständigen Fach¬

ausschüssen überwiesen.
Die nächste Vollsitzung wird auf Mittwoch Vormittag 11 Uhr anberaumt.
Die Tagesordnung soll sämtlicheVeratungsgegenstände der heutigen Tagesordnung um¬

fassen.
(Schluß der Sitzung 1 Uhr 45 Minuten.)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Dr. Iarres. L. Weyers. v. Stedman.
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MM Zitzmg
im Sitzungssaal des Rathauses in Barmen, Mittwoch, den 27. Juni 1923.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 11 Uhr 40 Minuten.
Das Protokoll der 3. Plenarsitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind die Abgeordneten Elf es und Knab.
Der Vorsitzende macht folgende Mitteilung:
„Aus der Provinziallommissionfür die Heil- und Pflegeanstalten und die Arbeitsanstalt

Biauweiler sind ausgeschieden:Der Abgeordnete Bottler infolge Todes, der Abgeordnete
Vrücker infolge Niederlegung des Mandats als Abgeordneter. Nach der im Aeltestenrat
getroffenen Vereinbarung tritt an Stelle des Abgeordneten Vottier der Abgeordnete
l),-. Hartmann, an Stelle des Abgeordneten Vrücker der Abgeordnete Fettwei ß."

Gegenstand der Tagesordnung:
1. Haupt-Haushaltsplan der Provinzial-

uerwaltung
nebst

Einzelhaushaltsplänen für das Rechnungsjahr
1923 und Voibericht hierzu.

Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des I. Fachausjchusseswird der nach¬
stehendeBeschluß gefaßt:

1. Der Provinziallandtag setzt die Haus¬
haltspläne der Provinzialverwaltung und
der zu ihr gehörigen Verwaltungszweige
und Anstaltenfür das Rechnungsjahr1923
gemäß Vorlage fest mit der Maßgabe, daß
1. in Titel XI der Ausgabe des Etats

„Verschiedenes" 3. Nr. 30 statt 10
Milliarden 30 Milliarden eingesetzt
werden,

2. in die Einnahme des Etats „Steuern
und Uebelweisungen"L Nr. 2

a) unter 1° 19 560 119 744 Mark
b) „ II' 21107 077 076 „
c) „ III 30000000000 „

eingesetzt werden;
2. der Provinziallandtag setzt den durch Pro-

vinzialumlage zu deckenden Steuerbedarf
zur Herbeiführung des Gleichgewichts
zwischen Ausgabe und Einnahme auf
30 Milliarden fest? „. ,. ^ .

3. der Provinziallandtag beschließt, daß vor¬
stehender Betrag gemäß § 25 Absatz 1
und 2 des Kreis- und Provinzialabgaben-
aesetzes in der Fassung der Novelle vom
26. August 1921 und 3. Juni 1922 ,e
zur Hälfte im Betrage von 15 Milliarden
nach dem Maßstab des Nealsteuersollsund
nach dem Maßstabe der den einzelnen
Stadt- und Landkreisen zusammen mit den
zugehörigen Gemeinden im Jahre 1921
zugewiesenenAnteilen an der Reichsem¬
kommen-, Lohn- und Kürverschllftssteuer
als Provinzialumlage erhoben werde;

4. der Provinziallandtag behält sich eine
anderweite Beschlußfassungbezüglichder
Festsetzung und der Verteilung der Pro-
vinzialsteuern vor, insbesondere für den
Fall, daß durch das Finanzausgleichs-
gesetz, das preußischeSteuerverteilungs-
oder ein anderes Gesetz die Fragen der
Ueberweisungen von Reichs- und Staats¬
mitteln und der Verteilung der Provin-
zialsteuern noch für das Jahr 1923 neu
geregelt werden;

5. der Provinziallandtag beschließt, daß nach
den festgesetztenHaushaltsplänen auch
nach dem 1. Januar 1924 bzw. nach dem
1. April 1924 die Verwaltung so lange
weitergeführtund die für 1923 genehmigte
Provinzialumlage so lange weiter erhoben
werde, bis neue Haushaltspläne geneh¬
migt sind,-

6. der Provinziallandtag beschließt, daß
zwecks Ausgleichs der zu starken Heran¬
ziehung des Maßstabs der Reichssteun-
anteile für das Jahr 1922 von einer nach¬
träglichenanderweiten Verteilung der fü?
das Jahr 1921 beschlossenenProvinzial¬
umlage abgesehen wird;

7. der Provinziallandtag beauftragt den
Provinzialausschuß, der Staats- und
Reichsregierungdie Notlage des Provin-
zialverbandes mit dem dringenden An¬
trage vorzutragen, die in den vorliegen¬
den Haushaltsplan eingestellten, von
Naat und Reich erwarteten Mittel zu
bewilligen.
Mit vorstehendemGegenstand der Tages»

ordnung sind nachstehende Anträge verbunden:
a) Verwendung von Kleinpflaster.
d) Steuerung der Wohnungsnot.
c) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Um die Arbeiterschaftbei der Ausfüh¬

rung der Fürsorgeerziehunggebührend zu be¬
teiligen, sind für die Folge Arbeiter und Ar¬
beiterinnen und deren Vertreter in erster
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Linie als Fürsorger zu bestellen. Die Ge¬
werkschaften aller Richtungen sind zu geeig¬
neten Vorschlägeaufzufordern, bei denen auf
das religiöse Bekenntnis Rücksicht zu nehmen
ist. Sofern nach dem Inkrafttreten des Reichs-
Iugendwohlfahrtsgesetzesdie Jugendämter die
Tätigkeit der Fürsorger übernehmen, soll der
Landeshauptmann den Wunsch äußern, daß die
Arbeiterschaft bei der Fürsorgetätigkeit in
erster Linie zur Mitwirkung heranzuziehenist,
soweit nicht die Beamten und Beamtinnen
des Jugendamtes die Arbeiten erledigen."

cl) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Der Provinzialllusschußwird beauftragt,

die Einrichtung „weltlicher" Fürsorgeerzie-
hungsanstalten in Angriff zu nehmen, damit
beim Inkrafttreten des Reichs-Iugendwohl-
fahrtsgesetzes Anstalten vorhanden sind, in
welche die Ueberführung der in Frage kommen¬
den Schüler stattfinden kann. Dem nächsten
Provinziallandtag ist von den ausgeführten
Vorbereitungen Kenntnis zu geben."

e) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Die Provinzialverwaltung stellt zum

1. 10. 1923 vier Fürsorgeinspettorenund eine
Fürsorgeinspeltorin ein. Jeder dieser Inspek¬
toren bearbeitet einen noch festzulegenden Teil
der Rheinprovinz. Die Inspettorin hat alle
weiblichenZöglinge, die in Stellen unterge¬
bracht sind, zu betreuen. (Sie nimmt ihren
Sitz im Mittelpunkt der Rheinproninz.) Den
Aufgabenkreis stellt der Provinzialllusschuß
nach Anhörung der Provinzialkommissionfest."

f) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Der Provinziallandtag beschließt, die im

Etat der Blindenanstalten eingesetzte Summe
für Bücherei,Zeitschriftenund Lehrmittel von
2 170 000 Mark auf 5 500 000 Mark zu er¬
höhen."

ss) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Um die an den Prouinzialanstalten täti¬

gen Handwerker den Pflegern gleichzustellen
bei ihrer Uebernahme ins Veamtenverhältnis
erfolgt diese nach ? Jahren. Das Vesoldungs-
dienstalter usw. der bereits ins Veamtenver¬
hältnis übernommenen Handwerker ist ent¬
sprechend abzuändern."

n) Anfrage der Fraktion der V.S.P.D.:
„Wie weit ist die Regelung unseres An¬

trages betreffs Abschaffungder Prügelstrafe
in den Fürsorgeanstalten gediehen?"

und
Antrag der Fraktion der V. E. P. D.:
„Der Landtag wolle dahin wirken, daß

Zöglinge in die in einigen privaten Fürsorge-

anstlllten im Keller liegenden„strengen Arrest¬
zellen" nicht mehr eingesperrt werden."

i) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Der Provinziallandtag wählt eine 10°

gliedrige Vüchereikommission, die die Aufgabe
hat, die Büchereiensämtlicher Anstalten durch¬
zuprüfen und über Neuanschaffungenund Aus¬
merzung von Büchern zu entscheiden."

K) Antrag der Fraktion der V. S. P. D.:
„Die Provinz erläßt für die Lehrkörper

aller Provinzial-Lehranstalten eine zeitgemäße
Dienstanweisungentsprechendden Grundsätzen
des Min. Erl. (K. W. V.) vom 20. 9. 1919
unter Mitwirkung der Lehrerkammer.Der An¬
trag ist dem Provinzialllusschußzur sofortigen
Beschlußfassung und Ausführung zu über¬
weiset."

I) Antrag des Abgeordneten v. Sted-
man u. a.:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen,
die Reichsregierungzu ersuchen, bei Beratung
des neuen Weinsteuergesetzes dafür einzutreten,
daß aus den Erträgen der Weinsteuer der zur
Hebung und Förderung des Weinbaues vorge¬
sehene Betrag erhöht wird.

Die Träger der Schädlingsbekämpfung
sind neben den Weinbauverbänden und Wein¬
bauvereinen in erster Linie die Weinbauwan-
derlehrer.

Die finanzielle Lage der Provinz erfor¬
dert, daß die Vesoldungsveihältnisse der
Weinbauwanderlehrer so geregelt werden, daß
ein Drittel aus Staatsmitteln, ein Drittel aus
Neichsmitteln,und zwar aus den Erträgen der
Weinsteuer, ein Drittel aus provinziellen
Mitteln bestritten wird."

m) Anträge des V. Fachausschusses:
1. Der Provinziallandtag wolle die Pro-

' vinzilllverwaltung beauftragen, bei der
Staatsregierung erneut vorstellig zu wer¬
den, daß die Aufforstungsbeihilfen staat-
licherseits erhöht weiden. Gleichzeitig
wird der Provinzialllusschuß ermächtigt,
die Beiträge der Provinz im Ausmaße der
Erhöhung der Staatsbeihilfe ebenfalls zu
erhöhen.

2. Die Provinzialverwaltung wird gebeten,
die Beiträge zur Unterstützungder Tier¬
zucht im nächstenJahre zu erhöhen.

3. Die Organisation der landwirtschaftlichen
Verufsgenossenschaftist reformbedürftig.
Die Provinzialverwaltung wird gebeten,
diese Reform möglichst bald in die Wege
zu leiten.

Beschlüsse zu vorstehenden Anträgen:
Zu 3). Auf den Antrag des IV. Fachaus¬

schusses zum Haushaltsplan der Provinzial-
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Etratzenverwaltung empfiehlt der Provinzial¬
landtag dem Provinzialausschutz die weitere
Verwendung von Kleinpflaster.

Zu d). Auf Antrag des III. Fachaus¬
schusses empfiehlt der Provinziallandtag dem
Provinzialausschutzzwecks Steuerung der Woh¬
nungsnot in der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt in Düsseldoif-Vrafenbergden Bau von
Wohnungen, wobei tunlichst die produktiveEr-
werbslosenfürsorgeherangezogenwerde. Falls
die produktive Erwerbslosenfürsorgenicht mit¬
wirken kann, möge der Prooinzialausschußwei¬
tere Mittel zur Verfügung stellen.

Zu c) Auf den Antrag des II. Fachaus¬
schusses wird dieser Antrag dem Provinzialllus¬
schutz zur Erledigung und zum Bericht über¬
wiesen.

Zu ä). Auf den Antrag des II. Fachaus¬
schusses wird dieser Antrag dem Provinzialllus¬
schutz zur Beschlußfassung und zum Bericht über¬
wiesen.

Zu e). Auf den Antrag des II. Fachaus¬
schusses wird dieser Antrag dem Provinzialllus¬
schutz zur Erledigung und zum Bericht über¬
wiesen.

Zu l). Entsprechend dem Antrag des
II. Fachausschusses erklärt der Provinzmlland-
tag den Antrag durch die Erklärung der Ver¬
waltung über die Erhöhung des Schlutzbetrages
im Haupt-Haushaltsplan für erledigt.

Zu 3). Auf den Antrag des II. Fachaus¬
schusses wird der Antrag dem Provinz,alaus-
schutz zur Beschlußfassung und zum Bericht über¬
wiesen.

Zu li). Auf den Antrag des II. Fach¬
ausschusses erklärt der Provinziallandtag d,e
Anfrage bzw. den Antrag auf Grund der Er¬
klärung der Verwaltung für erledigt.

Zu i). Auf den Antrag des II. Fach¬
ausschusses beschließt der Provinzmllllndtllg.
den Antrag dem Provinzmlausschußzur ^Be¬
schlußfassung und zum Bericht zu überweisen.

Zu K). Auf den Antrag des II. Fach¬
ausschusses beschließt der Provmzmllandtllg,
den Antrag unter Streichung der Worte „zur
sofortigen Beschlußfassungund Ausführung
dem Provinzmlausschuß zur Beschlußfassung
und zum Bericht zu überweisen.

Zu I). Auf den Antrag des V. Fach¬
ausschusses stimmt der Provinziallandtag dem
Antrag zu.

Zu m). Der Provinziallandtag stimmt
diesen Anträgen zu.

Gegenstand der Tagesordnung:
2. Bericht des Provinzialausschusses über

die Ergebnisse der Prouinzialveiwaltung für
das Rechnungsjahr 1921.

Beschluß:
Der Provinziallandtag erklärt den Bericht

des Provinzialausschussesüber die Ergebnisse
der Prouinzialveiwaltung für das Rechnungs¬
jahr 1921 durch Kenntnisnahme als erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
3. Ablauf der Dienstzeit des Landesbaurats

Valtzer.
Beschluß:

Der Provinziallandtag wählt den Landes-
baurat Baltzer unter den nachstehenden Be¬
dingungen vom 1 .April 1924 ab auf die
Dauer von zwölf Jahren als Landesbaurat
wieder:

1. Der Gewählte hat die Bestimmungender
zurzeit geltenden und der etwa künftig zu
erlassenden Reglements über die dienst¬
lichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
sowie der Dienstanweisungenals für sich
verbindlichanzuerkennen;

2. er ist feiner gehalten, sich bei der Zentral¬
stelle nach Anordnung des Landeshaupt¬
manns, insbesondere auch unter einem
anderen Oberbeamten, welcher als Ab¬
teilungsdirigent fungiert, sowie einem
anderen Landesbaurat beschäftigen zu
lassen.

Gegenstand der Tagesordnung:
4. Bestimmung der pensionsfähigen Dienst¬

zeit des Landesbaurats Hirschhorn.
Beschluß:

Der Provinziallandtag genehmigt, daß dem
Landesbaurat Hirschhorn von seiner als
Prioatarchitekt in Berlin vom 15. Februar
1896 bis 31. Mai 1902 verbrachten Zeit
drei Jahre und zwei Monate als ruhegehalts¬
fähige Dienstzeit angerechnetweiden.

Gegenstand der Tagesordnung:
5. Herausgabe eines Handbuchesder Rheini¬

schen Provinzialverwaltung.
Beschluß:

Der Provinziallandtag erklärt sich mit der
Herausgabe eines Handbuchesder Rheinischen
Provinzialverwaltung in dem in der Vorlage
des Provinzialausschussesdargelegten Umfange
mit der Maßgabe einverstanden,datz der Pro¬
vinzialausschutzden Zeitpunkt des Erscheinens
des Buches bestimmt.

Gegenstand der Tagesordnung:
6. Befugnis des Provinzialausschusseszur

Veräützerung von Grundstücken und Im-
mobiliarrechten.
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Beschluß:
Der Provinzialausschuß beantragt: „Der

Provinziallandtag wolle ihn ermächtigen, in
dringlichen Fällen, Grundstücke und Immo-
biliarrechte selbständig zu veräußern, insofern
der Wert derselben im einzelnen Falle den
Betrag von 5 000 000 Mark nicht übersteigt
oder das betreffende Grundstück unter zehn
Morgen groß ist."

Der I. Fachausschutz beantragt, den An¬
trag des Provinzialausschusses mit der Maß¬
gabe anzunehmen, daß der Betrag von
5 000 000 Mark auf 10 000 000 Mark erhöht
wird.

Der I. Fachausschuß beantragt feiner, der
Provinziallandtag wolle den von der Fraktion
der V. K. P. D. an den 64. Provinzialland¬
tag gelichteten Antrag:

„Der Provinzialausschuß wird beauftragt.
Anträgen auf Verkauf von Prouinzial-
gelände an Privatpersonen nicht mehr
stattzugeben"

mit Rücksichtauf seinen zum Antrag des Pro¬
vinzialausschusses gestellten Antrag und mit
Rücksicht darauf, daß der Antrag der Fraktion
der V. K. P. D. in der Sitzung des Fachaus¬
schusses nicht aufrecht erhalten worden ist, für
erledigt erklären.

Der Provinziallandtag stimmt den An¬
trägen des Provinzialausschusses bzw. des
I. Fachausschusses zu und erklärt den Antrag
der Fraktion der V. K. P. D. auf Grund der
stattgefundenen Aussprache als erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
7. Verlängerung der Geltungsdauer des

Reglements für die Verteilung der gemäß
8 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. 6. 1902
an leistungsschwache Kreise und Gemein¬
den zu verteilenden Staatsrenten.

Beschluß:
Entsprechend dem Antrag des Provin¬

zialausschusses und des IV. Fachausschusses be¬
schließt der Provinziallandtag wie folgt:

„Das Reglement für die Verteilung der
gemäß § 5 Abs. 3 des Gesetzes vom 2. Juni
1902 an leistungsschwacheKreise und Gemein¬
den zu verteilenden Staatsrenten bleibt in der
vom 46. Rheinischen Provinziallandtag be¬
schlossenen Fassung weiterhin auch für das
Rechnungsjahr 1923 in Geltung."

Gegenstand der Tagesordnung:
8. Erhöhung der Veteiligungssumme an der

Rheinischen Wohnungsfürsorge G m
b. H.

Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des I. Fachausschusses genehmigt d?r Pro¬
vinziallandtag, daß die Beteiligung des^ro-
vinzialverbandes an der Rheinischen Woh¬
nungsfürsorge G. m. b. H. von 50 Millionen
auf 60 Millionen Mark erhöht wird.

Gegenstand der Tagesordnung:
9. Verteilung der Zuwachscinnahmen des

Rhein-Weser-Kanals.
Beschluß:

Aus den Antrag des ProvinzialausschusseZ
und des I. Fachausschusses erteilt der Provin¬
ziallandtag unter der Voraussetzung, daß auch
die anderen Garantieverbände ihre Zustim¬
mung erklären, zu der nachstehenden, zwischen
den beteiligten Provinzialausschüssen usw. der
Garantieverbände des Rhein-Weser-Kanals,
(Nheinpiovinz, Provinz Westfalen, Provinz
Hannover und Bremen) und dem Reichsuer-
kehrsministerium zustande gekommenen Eini¬
gung seine Zustimmung:

1. daß die auf dem Nhein-Weser-Kanal
durch den Zuwachsvertehr hervorgerufenen
Einnahmen an Kanalabgaben mit 30 Pro¬
zent, jedoch mindestens in der Höhe, wie
sie zur Deckung von Mehrausgaben er¬
forderlich sind, dem Rhein-Wesei-Kanal
im übrigen aber entsprechend § 2 Abs. 1
Nr. 1 2 des Preußischen Gesetzes, betref¬
fend die Vollendung des Mittelland¬
kanals, vom 4. Dezember 1920 (G. S.
S. 6?) dem Weser-Elbe-Kanal zufließen;

2. daß als Zuwachsverkehr derjenige Verkehr
des Rhein-Weser-Kanals gilt, der den
Weser-Elbe-Kanal östlich von Sehnde
(Hildesheim) benutzt.

Gegenstand der Tagesordnung:
10. Bewilligungen aus Titel V^ des Haus¬

haltsplanes über Kunst und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr 1923.

Beschluß:
Entsprechend dem Antrage des Provin¬

zialausschusses und des I. Fachausschusses be¬
willigt der Provinziallandtag aus Titel V<
des Haushaltsplans über die Förderung von
Kunst und Wissenschaft für das Rechnungsjahr
1923 für die in der Vorlage des Provinzial¬
ausschusses angegebenen Zwecke und unter den
von dem Landeshauptmann noch näher festzu¬
setzendenBedingungen 354 400 000 Mark und
ermächtigt den Provinzialausschuß über die
Verwendung des in Titel V> verbleibenden
Nestbetrages in Verbindung mit dem bei
Titel V ^ des gleichen Haushalts vorgesehenen
Betrage von 45 000 000 Mark im Bedarfs¬
fälle zu beschließen.



66. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 4, Sitzung am 27. Juni 1923. 19

Gegenstand der Tagesordnung:
11. Satzung des Landesarbeits- und Berufs-

amts der Nheinprovinz.
Beschluß:

Auf den Antrag des Provinzialausschusses
und des I. Fachausschusses regelt der Provin-
ziallcmdtag die Verfassung des Landesarbeits-
und Berufsamts der Nheinprovinz durch Ge¬
nehmigung der im Druck vorliegenden Satzung
vom 15. Mai 1923 ab.

Gegenstand der Tagesordnung:
12. Aenderung der Satzung und Erhöhung

des Stammkapitals der Provinziul-
Lebensversichernngsanstalt.

Veschluh:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des I. Fachausschusses beschließt der Pro-
vinziallandtag wie folgt:

1. Das Stammkapital der Provinzml-Le°
bensversicherungsllnswlt der Nheinproumz
wird zunächst auf 50 Millionen Mail fest¬
gesetzt und der Prnvinzialausschuß wird
ermächtigt, bei weiterer Geldentwertung
das Stammkapital entsprechend zu er¬
höhen Das neue Stammkapital rund vom
Provinzialverband nach näherer Veswn-
mung des Provinzialausschusses zur Ver¬
fügung gestellt. Das bisherige Stamm¬
kapital von einer Million Mark unrd an
die Landesbcmk der Nheinprovinz zurück¬
gezahlt. . , ^. ^

2. Die Eastung der Provinzml-Lebensvei'
sicherungsanMt der Nheinprovmz erfahrt
folgende Aenderung:
Alte Fassung: Neue Fassung:

Die Anstatt von der Die Anstalt ist vom Pro-
Lnnde^bank der Rheinpro
vmz mit einem Stammkapi
tat von 1 Million Mark aus

vinzialverband der Nhein¬
provinz mit einem Stamm¬
kapital von 50 Millionen

gestattet^ "D"7"Landesbank Marl "Usgestattet Dem
steht bezüglichdes Stamm. Provwzwlv^rband steM be°
lapitals einRückforderungs^
rechtnurimFalledesßlLzu

Die Stninmeinlapeist ar.
dem Tage fällig, an dem die
Tätigkeit der Anstalt be-

züglich deß Slammkabitals
ein Nückfordernngsrecht
nur im Falle des ß 12 zu.

Das Stammkapital ist
fällig an dem Tage, an dem

linnt, und für die ersten fünf die numstonell^ G nehm
Jahre unverzinslich. Nach gung dieser Satzunasbe
Ablauf der fünfjährigen stin'munc,"te.l, Word
Frist ist das Stammkapital ist. Das Stann. aPi^stnachnähererNestimmungdesnach näherer Nest »
Provinzialausschussesmit des
l'ochsten« 4 Prozent in hall', mit mindestens l> Prozent
lälttlg und nachträglichzahl- in halbjährig «"d nachts
baren Beträgen zu verzinse,,,lich zablbaren Betragen zu

Die Anstalt ist jederzeitverzinsen,
berechtigt"das Stammkapi- Die Anstalt ist jederz t
tat ganz oder in einzelnen berechtigt, das Stammkapi-
Raten von nicht weniger als tat ganz oder in eiMlnen
1«ac>0 Mark der Landes- Raten dem Provmzialver-
banl zurückzugehen. band zurückzugeben.

Alte Fassung: Neue Fassung:
8 12- 8 12.

Im Falle der Auflösung Im Falle der Auflösung
der Anstalt wird aus ihrem der Anstalt wird aus ihrem
Ver!nogen,suweltdieses aus- Vermögen, soweit dieses
reicht, nach Deckung aller ausreicht, nach Deckung
Verbindlichkeitenzunächst aller Verbindlichkeitenzu-
der noch nicht zurückerstattete nächst der noch nicht zurück-
Teil des Stammkapitalsan erstattete Teil des Stnmm-
die Landesbnnk zurückge- lapitals an den Provinzial-
zahlt. Der dann verbleibende verband zurückgezahlt.Der
Rest wird an die zur Zeit dann verbleibende Nest
Versicherten als besondere wird an die zur Zeit Ver>
Dividende verteilt. sichertenals besondere Di¬

vidende verteilt.
Gegenstand der Tagesordnung:

13. Aenderung der Bedingungen für die
Aufnahme von Schülerinnen in die Pro-
vinzial-Hebammenlehranstalten.

Veschluh:
Der Provinzilllausschlch beautragt:

1. ,,Die als Drucksache beigefügten neueu Be¬
dingungen für die Aufnahme von Schüler¬
innen in die Provinzial-Hebammenlehr-
anstalten werden genehmigt.

2. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt,
die erforderliche ministerielle Genehmigung
zn diesen Bedingungen herbeizuführen und
etwaige von dem Minister gewünschte
Aenderungen seinerseits vorzunehmen."
Hierzu werden nachstehende Abänderungs-
anträge gestellt:
Von der Fraktion der V. K. P. D.:

§ 2, 13 ist zu streichen,
1 c „und gute" ist zu streichen,

§ 5, Absatz 1 nach „können" ist einzufügeu:
„auf Beschluß des Aerztekollegiums",

§ ?, Absatz 2 wie folgt abzuändern:
„Bei Unterlassung einer Ratenzahlung

infolge später eintretender nachweisbarer
Zahlungsunfähigkeit der Schülerin ist die
weitere Teilnahme am Knrsus schulgeld¬
frei."

Von der Fraktion der V. S. P. D.:
„Zu dem § 8 der Aufnahmebedingungen

für die Hebammenschülerinnen wird folgen¬
der Absatz hinzugesetzt:

Diese Bestimmungen finden auf Schüler¬
innen, die eine Freistelle erhalten, leine An¬
wendung. Die für diese Schülerinnen er¬
forderlichen Kleider und die Wäsche sind aus
Prouinzialmitteln bereitzustellen."

Der II. Fachausschuh beantragt:
1. Der Provinziallandtllg wolle den Antrag

des Provinzialausschusses unverändert an¬
nehmen ;

2. nachdem die Abänderungsanträge der
Fraktion der V.K. P.D. zu 8 2 1 a.
1c und § ? Absatz 2 im Fachausschuß



20 66. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 4. Sitzung am 27. Juni 1923.

zurückgezogen worden sind, den Abände-
rungsantrag zu § 5 Abs. 1 ablehnen,-

3. den Antrag der Fraktion der V. K. P. D.,
nachdem die Kommission der Auffassung
Ausdruck gegeben hat, daß die Versorgung
der Schülerinnen mit den erforderlichen
Kleidern Sache des Kreises ist, der auch
für die Ausbildung der Hebammen Sorge
zu tragen habe, und der Antrag darauf
zurückgezogenwurde, für erledigt erklären,
Der Provinziallandtag erhebt unter Ab¬

lehnung der entgegenstehenden Anträge der
Fraktionen die Anträge des Provinzialaus-
schussesund des I I. Fachausschusses zum Be¬
schluß.

Gegenstand der Tagesordnung:
14. Verbesserung der maschinentechnischen,

insbesondere der wärmewirtschaftlichen
Anlagen in oen Prouinzialanstalten. »

Veschluh:
Entsprechend dem Antrag des Provin¬

zialausschusses und des III. Fachausschusses be¬
schließt der Provinziallandtag wie folgt:

„Der Provinziallandtag nimmt Kenntnis
von den bisherigen Vorarbeiten für die Ver¬
besserung von maschinentechnischen,insbeson¬
dere wärmewirtschaftlichen Anlagen in den
Provinzialanstalten. Er genehmigt die in der
Vorlage des Provinzialausschusses aufge¬
führten Arbeiten und beschließt, die hier¬
durch entstehenden Kosten im Betrage von
etwa 1 40N 000 000 Mari in der Weise zu
decken, daß der Betrag zunächstvorschußweise
bei der Landesbanl entnommen wird, und
daß der Vorschuß nebst Verzinsung aus dem
Haushaltsplan der betreffenden Anstalten
„Titel Heizung" in spätestens fünf Jahren
getilgt wird.

Der Provinziallandtag genehmigt ferner,
daß die Untersuchung auch auf die bis jetzt
noch nicht untersuchten Anstalten mit wiirme-
technischen Anlagen ausgedehnt wird, daß
auch dort die zweckmäßig erscheinenden Ver¬
besserungen schon in Angriff genommen und
die Kosten in der gleichen Weise, wie vor
angegeben, gedeckt werden. Dem Prooin-
Mllandtage ist demnächst weiter Bericht in
der Angelegenheit zu erstatten."

Gegenstand der Tagesordnung:
15. Ankauf des Gutshofes der ehemaligen

Irrenanstalt St. Thomas in Andernach
und Ausbau desselben.

Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des III. Fachausschusses erteilt der Pro¬
vinziallandtag zu dem Ankauf des Gutshofes

St. Thomas in Andernach und des etwa
einen Morgen großen, an denselben anstoßen¬
den Vllugrundstücks nachträglich seine Zustim¬
mung. Der Provinziallandtag genehmigt fer¬
ner den Ausbau und die Erweiterung der An¬
lage entsprechend dem in der Vorlage des
Provinzialausschusses dargelegten Vaupro-
gramm.

Gegenstand der Tagesordnung:
16. Aufhebung der durch die Dotations¬

gesetzgebung dein Provinzillloerband über-
wiesenen sog. Staatsnebenfonds.

Beschluß:
In Uebereinstimmung mit dem Antrag

des Provinzialausschusses und des III. Fach¬
ausschusses beschließt der Provinziallandtag
wie folgt:

Der Provinzialausschuß wird beauftragt,
an die Stlllltsregierung den Antrag zu richten,
dem Preußischen Landtag eine Gesetzesvorlage
zu unterbreiten des Inhalts:

1. daß der für die Behandlung der Polizei¬
strafgelder in der Nheinprovinz geltende
Königliche Erlaß vom 27. Dezember 1822
mit Wirkung vom 1. April 1923 ab —
nötigenfalls mit rückwirkender Kraft --
aufgehoben wird,

2. daß weiter die Kabinettsorder vom
27. September 1844, betreffend die Bil¬
dung des Kölner Polizeistrafgelder-Neben¬
fonds, aufgehoben wird,

3. daß der Ehrenbreitsteiner allgemeine
Armenfonds, der bisher auf Grund des
Ministerialerlass.'s vom 12. Februar 1831
verwaltet wurde, sowie der Kölner Neben-
fonds für Irrenzwecke zugunsten bergischer
Gemeinden des Regierungsbezirkes Köln,
der durch Erlaß vom 14. November 1899
an den Regierungspräsidenten zu Köln der
Provinzialverwaltung überwiesen wurde,
aufgehoben wird,

4. daß die vorhandenen Kapitalbestände der
unter 1 bis, 3 genannten Fonds dem Pro-
vinzialverbande zur teilweisen Deckung der
durch die Errichtung einer Krüppelanstalt
in Iohannistal bei Süchteln entstandenen
Kosten überwiesen werden.

Gegenstand der Tagesordnung:
17. Verminderung und anderweitige Eintei¬

lung der Landesbauamter der Rheinpro¬
vinz.

Beschluß:
Entsprechend dem Antrag des Provinzial¬

ausschusses und des IV. Fachausschusses faßt
der Provinziallandtag den nachstehenden Be¬
schluß :
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1. Die Anzahl der Landesbauämter wird
durch Auflösung der Vauiimter (Summers-
buch und Aachen-Süd von 14 auf 12 ver¬
mindert.

2. Die Abgrenzungen der einzelnen Vau-
ämter werden nach der vorliegenden Karte
festgesetzt.

3. Der Landeshauptmann wird ermächtigt,
die genaueren Abgrenzungen der einzelnen
Vauämter selbst vorzunehmen.

Gegenstand der Tagesordnung:
18. Aenderung des § 3 der Bestimmungen

vom 2. Juni 1894 über die Unterstützung
^ des Gemeinde- und Kreiswegebaues.

Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des IV. Fachausschusses beschließtder Pro¬
vinziallandtag wie folgt:

„In dem § 3 Absatz. 2 der Bestimmungen
vom 2. Juni 1894 über die Unterstützung des
Gemeinde- und Kreiswegebaues werden unter
Abänderung des Beschlusses des 63. Provm-
ziallandtages die Zahlen 60 000 Mark und
30 000 Mart abgeändert in 500 000 Mart
bezw. 250 000 Mark."

Gegenstand der Tagesordnung:
19. Bericht des Provinzialausschusses, betref¬

fend die im Rechnungsjahre 1922 bewillig¬
ten Beihilfen zum Gemeinde- und Kreis-
wegebau.

Beschluß: .., ^ ^
Entsprechend dem Antrage des IV. Fach¬

ausschusses erklärt der Provinziallandtag den
Bericht durch Kenntnisnahme erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
20. Hilfswerl für notleidende nebenbahnahn-

liche Kleinbahnen.
Beschluß:

Auf den Antrag des Provinzialausschusses
und des IV. Fachausschusses ermächtig der
Provinziallandtag den Provlnzm aus chuß.
darüber zu entscheiden, ob bezw m,t welchem
Betrage eine Beteiligung des Pro^nM °er-
bandes an einer Verlängerung des vüsswens
für notleidende nebenbahnähnllche Kleinbahnen
stattfinden soll.

Gegenstand der Tagesordnung:
21. Beteiligung des Rheinischen Pr°v 'Ml'

Verbandes an einer 3« errichtenden
Aktiengesellschaft zum Betrieb von Stem-
brüchen.

Beschluß:
Der Provinzialausschuß beantragt folgen-

°" M^Provinziallandtag beschließt die Be¬
teiligung des Rheinischen Promnzmwerbcmdes

an der Aktiengesellschaft „Westeiwaldbrüche"
zu Bonn durch Uebernahme von 7000 Aktien
und beauftragt den Provinzialausschuß mit der
Ausführung dieses Beschlusses."

Der IV. Fachausschuß stellt hierzu nach¬
stehenden Antrag:

„Der Provinziallandtag wolle den Antrag
unverändert annehmen und den Provinzialaus¬
schuß beauftragen, dem nächsten Provinzial¬
landtag über die Ausführung des Beschlusses
Mitteilung zu machen."

Der Provinziallandtag beschließt in diesem
Tinne.

Nach dem Bericht des Provinzialaus¬
schussessoll die Einzahlung auf die zu über¬
nehmenden Aktien je 1000 Mark Uebernahme¬
preis zuzüglich je 200 Mark Unkosten, ins¬
gesamt 8 400 000 Mark betragen.

Gegenstand der Tagesordnung:
22. Errichtung einer landwirtschaftlichen

Schule im Kreise Düren und Uebernahme
der mit den Landwirtschaftsschulen Vitburg
und Kleve verbundenen landwirtschaft¬
lichen Schulen auf die Landwirtschafts-
kammer.

Beschluß:
Entsprechend dem Antrag des Provinzial¬

ausschusses und des V. Fachausschusses be¬
schließt der Provinziallandtag die Errichtung
einer landwirtschaftlichen Schule im Kreise Dü¬
ren und übernimmt nach Uebergang der mit
den Landwirtschllftsschulen Vitburg und Kleve
verbundenen landwirtschaftlichen Schulen auf
die Landwirtschaftskammer vom 1. April 1923
ab hinsichtlichdieser landwirtschaftlichen Schulen
und der Schule in Düren die gleichen Ver¬
pflichtungen, wie er sie durch Vertrag vom
26. März 1902 für die übrigen landwirtschaft¬
lichen Schulen übernommen hat."

Gegenstand der Tagesordnung:
23. Beteiligung des Provinzialverbandes an

den Hilfsaktionen für die unwettergeschö-
digten Gemeinden der Kreise Rheinbach
und Wetzlar.

Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des V. Fachausschusses beschließt der Pro¬
vinziallandtag wie folgt:

1. Provinziallandtag erklärt sich damit ein¬
verstanden, daß an Stelle der Ausfall¬
haftung bis zu 1 Million Mark, welche
im Interesse der durch Unwetter geschädig¬
ten Gemeinden im Kreise Rheinbach durch
Beschluß des Provinziallandtages vom
14. Juli 1922 übernommen worden ist,
500 000 Mail an die Landesbant zwecks
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Cicherstellung der Verzinsung der Dar¬
lehen überwiesen werden. Sollten die
500 000 Mark für die Verzinsung des
Landesbankkredits wegen früherer Abzah¬
lung nicht ganz gebraucht werden, so soll
der Rest von 500 000 Mark an den Pro-
vinzialverband nach Rückzahlung des
ganzen Kredits zurückfallen.

2. Prouinziallandtag bewilligt der unwetter¬
geschädigten Gemeinde Vissenberg, Kreis
Wetzlar, eine Beihilfe in Höhe von
941006 Mark.

Gegenstand der Tagesordnung:
24. Versetzung des Landesmedizinalrats Dr.

Nönsberg bei der Landesversicherungs-
ünstalt „Nheinprovinz" in den Ruhestand.

Ve.schlus,:
Entsprechend dem Antrage des Provinzwl-

ausschussesund des l. Fachausschussesbeschließt
der Prouinziallandtag die Versetzung des
Landesmedizinalrats Dr. Nönsberg in den
Ruhestand unter Bewilligung der bestimmungs¬
gemäßen Ruhegehaltsbezüge.

Gegenstand der Tagesordnung:
25. Ausgabe von Nheinprovinz-Anleihe-

scheinen.
Beschluß:

Auf den Antrag des Provinzialausschusses
und des I. Fachausschusses ermächtigt der Pro-
vinziallandtag den Provinzialausschuß:

1. die Genehmigung zur Ausgabe von
Rheinprovinz-Anleihescheinen in Höhe von
15 Milliarden Mark nachzusuchen,

2. die näheren Bestimmungen über die Art
und Zeit der Ausgabe, Ausgabekurs,
Stückelung, Verzinsung und Tilgung fest¬
zusetzen,

3. die ihm zu 2 erteilte Ermächtigung einer
von ihm einzusetzenden Kommission zu
übertragen.

Gegenstand der Tagesordnung:
26. Kündigung von Provinzialanleihen.

Beschluß:
Nach dem Antrage des Provinzialaus¬

schussesund des I. Fachausschusses ermächtigt
der Prouinziallandtag die Landesbank, die
Rheinprovinzanleihe, Emission drei bis fünfzehn,
zur Rückzahlung zu kündigen.

Der Prouinziallandtag erwartet, daß die
Landesbanl bei Ausführung des Beschlusses
tunlichst Rücksichtauf die Kleinrentner nimmt.

Gegenstand der Tagesordnung:
27. Erlaß einer Gebührenordnung für das

Landesarbeits- und Verufsamt der Rhein¬
provinz.

Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des 1. Fachausschusses genehmigt der Pro¬
uinziallandtag die nachstehende Gebührenord¬
nung für das Landesarbeits- und Verufsamt
der Nheinprovinz:

Gebührenordnung
für das Landesarbeits- und Verufsamt der

Nheinprovinz.
„Auf Grund des § 24 in Verbindung

mit 8 4 des Kreis- und Provinzialabgaben-
gesetzes vom 23. April 1906 und des § 6
Absatz 2 des Kommunalabgabengesetzes in 1)er
Fassung der Novelle vom 26. August 1921
wird für den Dienstbereich des Landesarbeits-
und Berufsamts der Nheinprovinz folgende
Gebührenordnung erlassen.

8 1.
Für die Handlungen, die das Landes¬

arbeits- und Berufsamt der Nheinprovinz
(Landesamt für Arbeitsvermittlung) bei der
Durchführung der auf Grund des § 26 des
ANG. vom 22. 7. 1922 von der Neichsarbeits-
verwaltung (Neichsamt für Arbeitsvermitt¬
lung) ergangenen Verordnungen über die Ein¬
stellung und Beschäftigung ausländischer Ar¬
beitskräfte vornimmt, insbesondere
2) für die Erteilung der Genehmigung zur

Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte
(landwirtschaftlicher und nichtlandwntschcift'
licher Art),

d) für die Beurkundung des Einverständnisses
mit dem Stellenwechsel aus der Landwirt¬
schaft in die Industrie,

c) für die Ausstellung sonstiger Bescheinigun¬
gen, soweit solche ausdrücklichbeantragt sind
und nur dem Interesse des Antragstellers
dienen,

l!) für die Ausstellung einer Zweitschrift
sind Gebühren von dem Antragsteller an das
Landesarbeits- und Verufsamt der Nheinpro¬
vinz zu entrichten.

Der Provinzialausschuß wird ermächtigt,
die Höhe der Gebühren festzusetzenunter fort¬
dauernder Anpassung an den jeweiligen Geld¬
wert.

s 2.
Die Gebühren unterliegen der Beitrei¬

bung nach den Bestimmungen des Kommunal¬
abgabengesetzes.

s 3.
Die Gebührenordnung tritt mit Rückwir¬

kung vom 1. Juni 1923 sofort in Kraft."
Gegenstand der Tagesordnung:

28. Nückübeinahme des im Jahre 1887 den,
Kreise Wetzlar zur Verwaltung und Unter¬
haltung übergebenen Straßennetzes.
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Beschluß:
Auf den Antrag des Provinzialausschusses

und des IV. Fachausschusses ermächtigt der
Provinziallandtag den Prouinzialausschuß, nnt
dem Kreise Wetzlar ein Abkommen über Rück-
übernahme der früheren Staatsstraßen unter
Beachtung der in der Vorlage des Provinzial¬
ausschusses enthaltenen Gesichtspunkte abzu¬
schließen.

GeHenftand der Tagesordnung:
29. Eingabe der Straßen- und Kleinbahnen

bezüglich Aenderung der Straßenbenut-
zungsvertriige.

Beschluß:
Entsprechend dem Antrage des Provinzial¬

ausschusses und des IV. Fachausschusses be¬
schließt der Provinziallandtag wie folgt:

1. Die Zustimmung des Prouinzialverbandes
zur Benutzung von Provinzialstraßen durch
die Straßen- und Kleinbahnen wird für
die gleiche Dauer wie die staatliche Ge¬
nehmigung erteilt.

2. Der Provinzinlverband macht ohne Zu¬
stimmung der Straßen- und Kleinbahnen
von dem Uebernahmerecht vor 1960 temen
Gebrauch, wenn nicht vorher die Bahnen
stillgelegt werden oder ihnen d,e staatliche
Genehmigung entzogen wird.

3. Die Anträge der Straßen- und Klembah-
nen bezüglich des Anschlussesanderer Bah¬
nen und der Bildung eines Hilfsfonds zur
Deckung der Vetriebsfehlbetiäge werden
abgelehnt.

Gegenstand der Tagesordnung:
Erledigung der vom 64. Rheinischen Pro>

vmzicillandtag überwiesenen Anträge.
I. Anträge der Fraktion der V. K. P. D.

30. Notstandsmaßnahmen für Beamte.
Antrag der Fraktion:

..Um eine vollständige Verschuldung der
Beamten. Angestellten und Arbeiter der Pro-
vinzialverwaltung bei Geburts-, Todes- und
Unglücksfällen in ihren Familien zu verhüten,
wird eine Notstandsbeihilfe gewahrt. HU
diesem Zwecke wird für das laufende Rech¬
nungsjahr vorläufig eine Summe von ")
Millionen Marl bewilligt. Die Notstands-
Beihilfe hat nicht den Charakter emer Unter¬
stützung. Sie kann den Beamten. Mgestell en
und Arbeitern in den obengenannten iMleu
auf Antrag bis zur vollen Höhe der ent¬
standenen Unkosten durch Ve,chluß des Pro-
vinzialausschusses genehmigt werden. Die we-
währung erfolgt rückwirkend vom 1. AprU
1922."

Beschluß:
Der I. Fachausschuß beantragt, den An¬

trag als erledigt anzusehen.
Der Provinziallandtag stimmt diesem An¬

trage zu.
Gegenstand der Tagesordnung:

31. Gewährung von Fahrtlosten an Beamte,
Angestellte und Arbeiter.

Antrag der Fraktion:
..Mit Wirkung von, 1. Dezember 1922

weiden den Beamten, Angestellten und Arbei¬
tern der Provinzilllverwaltung, die mindestens
2 Km (Luftlinie) von der Dienststelle entfernt
wohnen, die Straßen- und Cisenbahnfahrttosten
erstattet."

Beschluß:
Auf Antrag des I. Fachausschusses wird

Ablehnung beschlossen.
Gegenstand der Tagesordnung:

32. Untersagung des Verkaufs von Grund¬
stücken.

Antrag der Fraktion:
„Der Piovinzialllusschuß wird beauftragt,

Anträgen auf Verlauf von Provinzialgelände
an Privatpersonen nicht mehr stattzugeben."

(Der Antrag ist erledigt durch die Be¬
schlußfassungunter Ziffer 6 dieses Protokolls.)

Gegenstand der Tagesordnung:
33. Beschaffung von Wäsche für die in den

Provinzial - Hebammenlehranstalten ge«
borenen Kinder bedürftiger Mütter.

Antrag der Fraktion:
„Der im Haupt-Haushaltsplan zur Be¬

streitung außerordentlicher Mehrausgaben vor¬
gesehene Betrag wird um 2 Millionen Mark
erhöht zur Schaffung eines Fonds bei
den Provinzial - Hebammenlehranstalten zu
Köln und Elberfeld zwecks Beschaffung von
Wäsche für die in diesen Anstalten geborenen
Kinder der bedürftigen — ehelichen und unehe¬
lichen — Mütter."

Beschluß:
Auf den Antrag des II. Fachausschusses

erklärt der Provinziallandtag den Antrag als
erledigt, nachdem er im Fachausschuß zurück¬
gezogen worden ist.

Gegenstand der Tagesordnung:
34. Zahl der schulpflichtigen Zöglinge in den

Klassen der Provinzial - Fürsorgeerzie-
hungsanstlllten.

Antrag der Fraktion:
„Die Zahl der schulpflichtigenZöglinge in

den Klagen der Provinzial-Fürsorgeerziehungs-
anstalten darf die in den preußischen Bestim¬
mungen für die Hilfsschulen festgelegte Höchst-
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zahl nicht überschreiten, gegebenenfalls sind ab
1. April 1923 neue Klagen einzurichten."

Beschluß:
Auf den Antrag des II. Fachausschusses

erklärt der Provinziallandtag den Antrag, durch
Kenntnisnahme von den Erklärungen der Ver¬
waltung als erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
35. Arbeitsprämien der Fürsorgezöglinge.

Antrag der Fraktion:
„Die Arbeitsprämien der Fürsorgezöglinge

werden in einer der Marlentwertung ent¬
sprechenden Höhe neu festgesetzt und bei wei¬
terer Teuerung, gemäß der Lohnsteigerung der
Provinzialarbeiter, erhöht."

Beschluß:
Entsprechend dem Antrage des II. Fach¬

ausschusses erklärt der Provinziallandtag den
Antrag durch die Erhöhung der Mittel im
Haushaltsplan für 1923 als erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
36. Ausbau der Bibliotheken in den Prouin-

zial-Fürsorgeerziehungsanstalten.
Antrag der Fraktion:

„Zum Ausbau der in den Provinzial-
Fürsorgeerziehungsanstalten sich befindlichen
Bibliotheken werden jeder Anstalt 200 000 M.
und zur Beschaffung eines zeitgemäßen, künst¬
lerischen Wandschmucks für die Aufenthalts-
räume der Zöglinge je 100 000 Mark be¬
willigt. Ueber die Art der anzuschaffenden
Bücher bestimmt der Direktor gemeinsam mit
dem Betriebsrat der Angestellten und Beamten
der Anstalt."

Beschluß:
Auf den Antrag des II. Fachausschusses

erklärt der Provinziallandtag den Antrag durch
Kenntnisnahme von dem bezüglichen Beschlusse
des Provinzialausschusfes als erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
37. Umgestaltung der Lehrpläne.

Antrag der Fraktion:
„Zwecks Umgestaltung der Lehrpläne der

Provinzial-Taubstummen- und Blindenanstal¬
ten im Sinne moderner Schulbestrebungen wird
für jede Echulgattung eine Kommission ge¬
wählt. Jede Kommission besteht aus 3 Ver¬
tretern der Lehrerschaft, 1 Vertreter der Direk¬
toren und je 1 Vertreter der Fraktionen des
Provinziallandtags. Das Ergebnis ihrer Be¬
ratung wird dem Provinzialausschuß zur Be¬
schlußfassung vorgelegt."

Beschluß:
Auf den Antrag des II. Fachausschusses

lehnt der Provinziallandtag den Antrag mit

Rücksicht auf den bereits gefaßten Beschluß
des Provinzialausschusfes in dieser Sache ab.

Gegenstand der Tagesordnung:
38. Aenderung des Reglements über die Auf¬

nahme und Entlassung in und aus öffent¬
lichen und privaten Anstalten, sowie über
die Einrichtung, Leitung und Beaufsichti¬
gung der Rheinischen Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalten.

Anträge der Fraktion:
„Das Reglement über die Aufnahme und

Entlassung der der Fürsorge des Rheinischen
Provinzial- (und Landarmen-) Verbandes an¬
heimfallenden Geisteskranken, Idioten, Epilep¬
tischen, Taubstummen und Blinden in und aus
öffentlichen und privaten Anstalten, sowie über
die Einrichtung, Leitung und Beaufsichtigung
der Rheinischen Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalten,

wird im § 25 wie folgt abgeändert:
„Die Pflege der Kranken in der Provin¬

zial-Heil- und Pflegeanstalt erfolgt nach
einer Klasse. Darüber hinaus kann der Pro-
vinzialllusschuß eine bessere Verpflegung ge¬
währen, wenn der Gesundheitszustand des
Pfleglings dies erfordert, oder die Unterbrin¬
gung in kleinerem Raume anordnen, wenn
der Gemütszustand des Kranken dies not¬
wendig macht. Beide Vergünstigungen
können nur auf GruNd ärztlichen Urteils
genehmigt weiden und sind unentgeltlich,
wenn die Angehörigen des Kranken Be¬
dürftigkeit nachweisen. Dem ärztlichen An¬
trag an den Provinzialausschuß sind die
Krankenpapiere beizulegen."

im § 27, !) abgeändert wie folgt:
Freistellen werden verliehen:

K) im Interesse solcher Kranken oder Angehöri¬
gen, welche wegen ihrer Lebensverhältnisse
die öffentliche Armenpflege rechtlich nicht
in Anspruch nehmen können, jedoch ein
relativ so geringes Einkommen nachweisen,
daß eine ganze oder teilweise Freistelle be¬
rechtigt erscheint. Die Bewilligung und die
Festsetzung der Dauer und des Umfanges
der Freistelle (unter b) erfolgt nach Vor¬
lage des Familien- und Cinkommensnach-
weises durch den Provinzialausschuß."

Zur Abänderung des § 25 stellt die Frak¬
tion der V. S. P. D. den nachstehenden Al>-
änderungsantrag:

„Die Pflege der Kranken in den Provin¬
zial-Heil- und Pflegeanstalten erfolgt nach
einer Klasse. Darüber hinaus kann der
leitende Arzt eine bessere Verpflegung anord¬
nen, wenn der Gesundheitszustand des Pfleg¬
lings dies erfordert, oder die Unterbringung
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in kleineren Räumen anordnen, wenn der
Gemütszustand des Kranken dies notwendig
macht."

Beschluß:
Auf den Antrag des III. Fachausschusses

erklärt der Provinziallandtag die Angelegen¬
heit durch den bezüglichen Beschlußdes Pro-
vinzialausschussesals erledigt.

Gegenstand der Tagesordnung:
39. II. Antrag der Veiwaltungsoberinspekto-

ren Veckershoff und Peruche auf
Die nächste Plenarsitzung wird anberaumt auf Donnerstag Vormittag lO'/s Uhr mit der

Tagesordnung:
Abgabe von Erklärungen der Parteien.

(Schluß der Sitzung 2 Uhr 45 Minuten.)
Der Vorsitzende: Die Schriftführer:

Dr. Iarres. Knab. W. Elfes.

Rückdatierungihrer Beförderung zu Ver-
waltungsoberinspektorenvom 1. Januar
1922 auf den 1. April 1920.

Beschluß:
Der I. Fachausschußbeantragt mangels

eines bestehendenAnspruches Ablehnung des
Antrages.

Der Provinziallandtag beschließt demge¬
mäß.

Fünfte Zitzung
im Sitzungssaale des Rathauses in Barmen, Donnerstag, den 28. Juni 1923.

Der Vorsitzendeeröffnet die Sitzung um 10 Uhr 35 Minuten.
Das Protokoll der 4. Plenarsitzung liegt auf dem Tische des Hauses offen.
Schriftführer für heute sind die Abgeordneten v. Stedman und Weners.
Der Vorsitzende macht dem Hause die Mitteilung, daß der Herr Reichskanzleranwesend

sei, den er namens des Prouinziallandtags begrüßt. (Vergl. den stenographischen Bericht.)
Der Reichskanzlerdankt für die Begrüßung. (Vergl. den stenographischen Bericht.)
Für die Fraktion der Vereinigten KommunistischenPartei Deutschlands gibt der Abge¬

ordnete Schröer (Essen), für die Fraktion des Zentrums, der Arbeitsgemeinschaftund der
Vereinigten SozialdemokratischenPartei Deutschlands der Abgeordnete Mönnig eine Erklä¬
rung zur politischenLage ab. (Vergl. den stenographischenBericht.)

Der Reichskanzlerrichtet eine Ansprache an den Provinziallandtag. (Vergl. den steno¬
graphischenBericht.) ^ ^. ^ ^^ ^. .« .....

Der Vorsitzendeantwortet darauf für den Landtag und macht dem Staatstomnnssar tue
Mitteilung, daß der 66. RheinischeProvinziallandtag seine Geschäfte erledigt habe.

Der Staatskommissar, Oberpräsident Fuchs, schließt den Provinziallandtag mit einer An¬
sprache. (Vergl. den stenographischen Bericht) «, ..^ >. ^ , ^ c. r -,- .-

Der Abgeordnete Dr. Hagen spncht dem Vor>chenden den Dank des Hauses für tue
umsichtige Leitung der Geschäfteaus. ^ . ^ ^, , . , . ««.^ ^ .,

Der Vorsitzendedankt und dehnt den Dank des Hauses auf seme Mttarbelter aus.
Der Vorsitzende dankt namens des Hauses der Stadt Barmen für die gastliche Aufnahme

des Provinziallandtages. (Vergl. den stenographischenBericht.)
Der Vorsitzendeschließt die Sitzung.

(Schluß der Sitzung 12 Uhr 30 Minuten.)

Der Vorsitzende
Dr. Iarres.

Die Schriftführer:
v. Stedman. C. Weyer<
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ZerzeWnis
der Ausschüsse des 66. RheinischenProvinziallandtags.

I. Fachausschuh:
Vorsitzender:Dr. Hagen, stellv. Vorsitzender:Fall, Schriftführer: Hoff, stelln,

Schriftführer: Maus, Mitglieder: Andres (Cutleuthof), Vongartz, Dr. Hartmann,
Hoffmann, Hillen, Freiherr von Loe, Lüchem, Dr. Saatzen, Simon, Ullon-
bllum, Dr. Wesenfelb.

II. Fachausschuß:
Vorsitzender:Dr. Kaiser, stellv. Vorsitzender:Reese, Schriftführer:Fräul. Müller,

stellv. Schriftführer: Grootens, Mitglieder: Frau Becker, Frau Vlumberg, Daams.
Frau Dieckerhoff, Dr. Fischer, Iansen (Lammersdorf),Küppers, Fräul. Otto,
Frau Plum, Dr. Schumacher, Steinmeyer. '

III. Fachausschuh:
Vorsitzender:v. Itter, stellv. Vorsitzender:Funk, Schriftführer:Fräul. Dahm, stellv.

Schriftführer:Brauer, Mitglieder: Bausch, Vierwirth, Deppe, Vielen, Ereven.
Fräul. Gosewinlel, Dr. Krebs, Kühnen, Milau, Orlopp, Rath.

IV. Fachausschuß:
Vorsitzender:Mehne, stellv. Vorsitzender v. Vruchhausen, Schriftführer: Freiherr

v. Tlllis-Soglio, stellv. Schriftführer:Dr. Krantz (Bonn), Mitglieder: Vellscheiot,
Vetzhold, Effert, Kanten, Iansen (Lammersdorf), Ur. Iansen (Leverkusen),Kra°
Winkel, Lenze, Marx, Ring, Weber (Aachen).

V. Fachausschuß:
Vorsitzender:v. Stedman, stellv. Vorsitzender: Krapoll, Schriftführer: Albers,

stellv. Schriftführer: Viesgen, Mitglieder: B amberger, V ergweiler, Fettw eih,
o. Eillhausen, Pfllff, Freiherr v. Salis-Soglio, Schlieper, Dr. Schüler,
Eteidl, Graf Westerholt, Weyers.

Geschäftsordnungsausschuß:
Vorsitzender:Eberle, stellv. Vorsitzender:Adams, Schriftführer: Hauck, stellv.

Schriftführer:—, Mitglieder: Dr. Graf Adelmann, Vaulnecht, Elfes, Esser (Ober¬
hausen), Falk, Grootens, Dr. Hartmann, Heuser, Dr. Kaiser, Maus,
Dr. Saahen, Vielhaber.
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